




A W
Jeder Mensch hat seine eigenen Vorstellungen, die individuell berücksichtigt werden sollten. Wir 

verzichten daher bewusst darauf, Mustertexte und Formulare anzubieten. Bitte beachten Sie, dass auch 
diese Checkliste keine juristische Beratung ersetzt!

Über VA e.V.: In dem Verein VA e.V. sind Rechtsanwälte organisiert, die auf die Übernahme von 
Bevollmächtigungen und Unterstützung von Bevollmächtigten spezialisiert sind. Sie nennen sich VA. Der eingetragene 

Verein VA e.V. hat Mitglieder in allen Teilen Deutschlands und wählt diese sehr sorgfältig aus. Überall in Deutschland wird 
so die gleiche, qualitativ hochwertige Hilfe vom VA e.V. angeboten. 

VA .V. 
Telefon: 030 / 80 90 62 91 | E-Mail: Info@VorsorgeAnwalt.de 

Weitere Informationen unter www.VorsorgeAnwalt.de

Möchte ich 
fertigen/
verbessern 

Möchte ich 
nicht fertigen/
verbessern

S  P 
Bei der Suche nach einem Pflegeheim o. ä. ist wichtig, dass Sie sich genau überlegen, welche Wohn-
form Sie sich für später wünschen: Möchten Sie um jeden Preis, solange es geht, zu Hause wohnen? 
Ist die Idee, bei Ihren Kindern zu wohnen, wirklich von beiden Seiten ernst gemeint und umsetzbar? 
Sind Sie der Typ für eine betreute Wohngemeinschaft? Ist Ihnen die religiöse Ausrichtung oder die 
geografische Lage des Heimes wichtig? Außerdem können Sie sich Pflegeheime ansehen, um einen 
ersten Eindruck zu bekommen. Die „Pflegestützpunkte“ stellen Ihnen Adressen zur Verfügung.

T
Nachdem Sie mit den oben genannten Regelungen für Ihr gesamtes Leben vorgesorgt haben, soll-
ten Sie sich auch damit beschäftigen, was nach Ihrem Tod passieren soll. Dies regeln Sie in Ihrem 
Testament. Ein Testament ist – wie eine Vorsorgevollmacht – ein juristisches Dokument. Sie sollten 
es nicht ohne fachkundige Hilfe erstellen. Ein VorsorgeAnwalt kann Ihnen dabei behilflich sein. Die 
Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge (DVEV, www.erbrecht.de), die führende 
bundesweite Vereinigung von Erbrechtlern, kann Ihnen hierzu Informationen geben und Ihnen einen 
Experten in Ihrer Nähe empfehlen. Sehr zu empfehlen ist für jedes Testament eine Schiedgerichts-
klausel, wie Sie sie unter www.dse-erbrecht.de finden.

B
In Ihrer Bestattungsverfügung regeln Sie die sogenannte Totenfürsorge. Sie können z. B. festlegen, 
wer Einzelheiten der Bestattung bestimmen darf. Haben Sie einen Bevollmächtigten in einer Vorsor-
gevollmacht eingesetzt, kann dieser auch für die Bestattungsfragen zuständig sein. Selbstverständ-
lich können Sie auch selbst einiges oder auch alles festlegen. Dies reicht von der Frage, ob eine 
Feuer-, Erd- oder Seebestattung stattfinden soll, bis hin zur Entscheidung, welcher Pfarrer sprechen 
soll. Sie können ebenfalls einen Vertrag mit einem Bestattungsunternehmen schließen. Vergleichen 
Sie Angebote und informieren Sie sich bei Verbraucherorganisationen oder in Zeitschriften, z. B. im 
Finanztest-Sonderheft.

O
Falls Sie keine Regelung über eine eventuelle Organentnahme nach Ihrem Tod treffen, wird Ihr Be-
vollmächtigter bzw. werden Ihre Angehörigen für Sie entscheiden. Von daher ist es sinnvoll, eine 
entsprechende Anweisung in Ihre Patientenverfügung aufzunehmen. Zudem können Sie mit einem 
sogenannten „Organspendeausweis“ auf Ihre Entscheidung hinweisen.

|| VA 


